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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist seit Anfang Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 27. Mai 2008386

221

Verordnung
über die Vergabe von Studienplätzen 

in  Nordrhein-Westfalen
(Vergabeverordnung NRW – VergabeVO NRW)

Vom 15. Mai 2008

Aufgrund von § 2 Satz 1 Gesetz zur Ratifi zierung des 
Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 22. Juni 2006 vom 21. November 2006 (GV. NRW. 
S. 604) in Verbindung mit Artikel 15 Abs. 1 Staatsver-
trag über die Vergabe von Studienplätzen vom 22. Juni 
2006 (GV. NRW. S. 510) sowie aufgrund von § 11 Zwei-
tes Gesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium in 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW 
1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. NRW. 
S. 204), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), wird verordnet:

Inhaltsübersicht

Erster Teil:

Bestimmungen für das bundesweite zentrale 
 Vergabeverfahren

I. Allgemeines

§ 1 Umfang der zentralen Studienplatzvergabe

§ 2 Einbezogener Personenkreis

II. Antragstellung

§ 3  Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Ver-
fahren

§ 4 Beteiligung am Verfahren

§ 5 Besonderer öffentlicher Bedarf

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6 Quotierung

§ 7 Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

§ 8 Zulassungsbescheid

§ 9 Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

§ 10 Auswahlverfahren der Hochschulen

IV. Quoten und Auswahlkriterien
des zentralen Vergabeverfahrens

§ 11 Auswahl in der Abiturbestenquote

§ 12 Landesquoten

§ 13 Zurechnung zu den Landesquoten

§ 14 Auswahl nach Wartezeit

§ 15 Auswahl nach Härtegesichtspunkten

§ 16  Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung

§ 17 Auswahl für ein Zweitstudium

§ 18 Nachrangige Auswahlkriterien

V. Auswahl nach einem Dienst aufgrund
früherer Zulassung

§ 19  Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs

VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20  Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausge-
wählten auf die Studienorte

§ 21  Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten auf 
die Studienorte

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22 Teilstudienplätze

Zweiter Teil:
Bestimmungen für Vergabeverfahren im

Land Nordrhein-Westfalen

I. Zulassungsverfahren der Zentralstelle

§ 23  Landesweites zentrale Vergabeverfahren

§ 24  Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschul-
reife

§ 25  Grad der studiengangbezogenen Eignung

II. Zulassungsverfahren der Hochschulen

§ 26  Örtliche Zulassungsbeschränkungen

§ 27  Grad der studiengangbezogenen Eignung

§ 28  Berufl ich Qualifi zierte

§ 29 Aufbau-, Ergänzungs- und Zusatzstudiengänge

§ 30  Zulassungsbeschränkungen in höheren Fachse-
mestern

§ 31  Vergabe der Studienplätze in höheren Fachse-
mestern

§ 32  Serviceverfahren der Zentralstelle für Zulassungs-
verfahren der Hochschulen

III. Zulassung von Ausländern

§ 33  Ausländerzulassung durch die Hochschulen

Dritter Teil:
Schlussbestimmungen

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1
In das bundesweite Verfahren der Zentralstelle einbezo-
gene Studiengänge (zu § 1 Satz 2)

Anlage 2
Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 11 Abs. 3 Satz 1)

Anlage 3
Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweit-
studium (zu § 17 Abs. 2 Satz 2)

Anlage 4
Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den 
Studienorten (zu § 21 Abs. 1 Satz 3)

Anlage 5
Ermittlung der Punktzahl der Gesamtqualifi kation (zu 
§ 20 Satz 3)

Anlage 6
In das landesweite zentrale Vergabeverfahren der Zent-
ralstelle einbezogene Studiengänge (zu § 23 Abs. 1 Satz 1)

Erster Teil:
Bestimmungen für das bundesweite

zentrale Vergabeverfahren

I. Allgemeines

§ 1
Umfang der bundesweiten zentralen 

 Studienplatzvergabe

Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
(Zentralstelle) vergibt die Studienplätze des ersten Fach-
semesters der in das zentrale Vergabeverfahren einbe-
zogenen Studiengänge, soweit sie nicht von den Hoch-
schulen vergeben werden. Die in das zentrale Vergabe-
verfahren einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1 
aufgeführt.

§ 2
Einbezogener Personenkreis

Die Studienplätze werden an Deutsche sowie an auslän-
dische Staatsangehörige oder Staatenlose, die im Sinne 
dieser Verordnung Deutschen gleichgestellt sind, verge-
ben. Deutschen gleichgestellt sind hiernach:

Anlage 1
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1.  Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum,

2.  in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kin-
der von Staatsangehörigen eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union oder von Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen in der 
Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder 
gewesen sind,

3.  in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere 
Familienangehörige im Sinne von Artikel 2 Nr. 2 der 
Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 (ABl. EG Nr. L 229, 
S. 35) von Staatsangehörigen eines anderen Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union oder von Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen in 
der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind, 
sowie

4.  sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staaten-
lose, die eine in der Bundesrepublik Deutschland oder 
an einer deutschen Auslandsschule erworbene Hoch-
schulzugangsberechtigung, die nicht ausschließlich 
nach ausländischem Recht erworben wurde (deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung), besitzen.

Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach 
den für Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabe-
verfahren beteiligt.

II. Antragstellung

§ 3
Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren

(1) Zulassungsanträge richten sich zugleich auf die Teil-
nahme am zentralen Vergabeverfahren und auf die Teil-
nahme an den Auswahlverfahren der Hochschulen.

(2) Der Zulassungsantrag muss

1.  für das Sommersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli des Vorjahres 
erworben wurde, bis zum 30. November des Vorjahres, 
andernfalls bis zum 15. Januar,

2.  für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis 
zum 31. Mai, andernfalls bis zum 15. Juli

bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten). Bei Bewerbungen für ein Zweitstudium gilt der 
Zeitpunkt des Abschlusses des Erststudiums als Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
nach Satz 1.

(3) Im Zulassungsantrag ist ein Studiengang zu wählen. 
Für die Vergabe der Studienplätze in der Abiturbesten-
quote können bis zu sechs Studienorte in einer Reihen-
folge gewählt werden. Für die Vergabe der Studienplätze 
in den weiteren durch die Zentralstelle ver gebenen Quo-
ten sind gewünschte Studienorte in einer Reihenfolge zu 
wählen. Für das Auswahlverfahren der Hochschulen 
können bis zu sechs Studienorte in einer Reihenfolge 
gewählt werden. Studiengangwunsch und Ortswünsche 
können nach Ablauf der Fristen nach Absatz 2 Satz 1 
nicht mehr geändert werden.

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der 
Bewerber anzugeben, ob sie oder er

1.  für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der 
Antragstellung an einer deutschen Hochschule als 
Studentin oder Student eingeschrieben ist,

2.  bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium 
abgeschlossen hat oder als Studentin oder Student 
eingeschrieben war, gegebenenfalls für welche Zeit.

(5) Stellt eine Bewerberin oder ein Bewerber mehrere 
Zulassungsanträge, wird nur über den letzten fristge-
recht eingegangenen entschieden. Anträge, die nach die-
ser Verordnung ergänzend zum Zulassungsantrag 
gestellt werden können, sind mit dem Zulassungsantrag 
zu stellen, es sei denn, der Antrag stützt sich auf einen 

zum Sommersemester vor dem 16. Januar, zum Winter-
semester vor dem 16. Juli nach Ablauf der jeweiligen 
Bewerbungsfrist eingetretenen Sachverhalt.

(6) Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulassungs-
antrags und der Anträge nach Absatz 5 Satz 2. Sie 
bestimmt auch die Unterlagen, die den Anträgen min-
destens beizufügen sind, sowie deren Form. Sie ist nicht 
verpfl ichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermit-
teln. Der Zulassungsantrag ist der Zentralstelle in Form 
des elektronisch ausgefüllten Antragsformulars vor 
Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 genannten Fristen elektro-
nisch zu übermitteln; das ausgedruckte und unterschrie-
bene Antragsformular muss der Zentralstelle samt den 
erforderlichen Unterlagen vor Ablauf der in Absatz 7 
Satz 2 genannten Fristen zugegangen sein. Bei der elekt-
ronischen Übermittlung hat die Zentralstelle unter 
Anwendung von Verschlüsselungsverfahren dem jeweili-
gen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zu 
treffen, die die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der 
Daten gewährleisten. Bewerberinnen und Bewerbern, 
die glaubhaft machen, dass ihnen die elektronische 
Antragstellung nicht zumutbar ist, wird gestattet, den 
Zulassungsantrag schriftlich zu stellen; Absatz 2 Satz 1 
bleibt unberührt. Die Bewerberinnen und Bewerber 
übersenden den nach Absatz 3 Satz 4 gewählten Hoch-
schulen die jeweils für deren Auswahlverfahren benötig-
ten Unterlagen; das Nähere regeln die Hochschulen 
durch Satzung.

(7) Wer die Bewerbungsfristen nach Absatz 2 Satz 1 ver-
säumt, ist vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Ist der 
Zulassungsantrag fristgerecht gestellt worden, können 
nachträglich eingereichte Unterlagen

1.  für das Sommersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli des Vorjahres 
erworben wurde, bis zum 15. Dezember des Vorjah-
res, andernfalls bis zum 31. Januar,

2.  für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis 
zum 15. Juni, andernfalls bis zum 31. Juli

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen). Entspricht 
der Zulassungsantrag nicht den rechtlichen Mindestan-
forderungen oder fehlen bei Ablauf der Fristen nach 
Satz 2 notwendige Unterlagen oder nach Absatz 4 erfor-
derliche Angaben, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 4
Beteiligung am Verfahren

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei der 
Bewerbung für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 
bei der Bewerbung für das Wintersemester bis zum 15. 
Juli die Hochschulzugangsberechtigung für den gewähl-
ten Studiengang erworben hat. Werden mehrere ein-
schlägige Hochschulzugangsberechtigungen vorgelegt, 
wird dem Zulassungsantrag die zuerst erworbene 
zugrunde gelegt. Die Feststellung der Hochschulzu-
gangsberechtigung von Bewerberinnen und Bewerbern 
mit ausländischen Vorbildungsnachweisen erfolgt, wenn 
keine Anerkennungsentscheidung der Zeugnisanerken-
nungsstelle eines Landes vorliegt, für den angestrebten 
Studiengang durch die Zentralstelle auf der Grundlage 
der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für auslän-
disches Bildungswesen.

(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester bis 
zum 15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemes-
ter bis zum 15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
wird am Vergabeverfahren nur beteiligt, wenn für das 
beabsichtigte Studium unter Berücksichtigung der per-
sönlichen Situation der Bewerberin oder des Bewerbers 
schwerwiegende wissenschaftliche oder berufl iche 
Gründe sprechen.

(3) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer für 
den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antrags-
teilung an einer in der Bundesrepublik Deutschland 
gelegenen Hochschule (deutsche Hochschule) als Studen-
tin oder Student eingeschrieben ist; dies gilt nicht im 
Fall der Einschreibung für einen Teilstudienplatz oder 
bei Nachweis von Gründen für einen Studienortwechsel 
nach § 15 Satz 2. Wer in dem gewählten Studiengang 
bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben 
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war, kann seine Zulassung in diesem Studiengang 
sowohl im Verfahren der Zentralstelle für einen Studien-
platz des ersten Fachsemesters als auch nach Maßgabe 
der Vorschriften für die Zulassung zu höheren Fachse-
mestern beantragen.

§ 5
Besonderer öffentlicher Bedarf

Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der Zent-
ralstelle für das Sommersemester bis zum 15. Januar, für 
das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschlussfristen) 
unter Angabe einer Reihenfolge mit, wen es für die Stu-
dienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizierdienst der 
Bundeswehr vorbehalten sind. Wer einen Studienplatz 
aus dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen 
Bestimmungen dieser Verordnung zugelassen werden.

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6
Quotierung

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je 
 Studienort vorweg abzuziehen:

1.  für die Zulassung von ausländischen Staatsangehöri-
gen oder Staatenlosen, die nicht nach § 2 Satz 2 
Deutschen gleichgestellt sind, 8 vom Hundert,

2.  für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bun-
deswehr

 a) 1,8 vom Hundert im Studiengang Medizin,

 b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie,

 c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin,

 d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin.

Die von der jährlichen Aufnahmekapazität auf die Quote 
nach Satz 1 Nr. 1 entfallenden Studienplätze können 
nach Maßgabe des Landesrechts zu einem Zulassungs-
termin (Wintersemester oder Sommersemester) vergeben 
werden; § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der festge-
setzten Zulassungszahlen vorweg abzuziehen:

1.  2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte,

2.  0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsbe-
rechtigung,

3.  3 vom Hundert für die Auswahl für ein Zweit-
studium.

Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung bei der Ver-
fahrensdurchführung zur Verfügung stehenden Studien-
plätze an der Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht 
größer sein als ihr Anteil an der Bewerbergesamtzahl. 
Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Studi-
enplatz zur Verfügung gestellt werden.

(3) Die Zahl der in der Abiturbestenquote zu vergeben-
den Studienplätze beträgt je Studienort 20 vom Hundert 
der Zahl der nach Abzug der Quoten nach Absatz 1 und 
2 verbleibenden Studienplätze.

(4) Die Zahl der durch das Auswahlverfahren der Hoch-
schulen zu vergebenden Studienplätze beträgt je Studi-
enart 60 vom Hundert der Zahl der nach Abzug der Quo-
ten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden Studienplätze.

(5) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um die 
Zahl der nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs Auszuwählenden, die nicht in der Abi-
turbestenquote oder im Auswahlverfahren der Hoch-
schulen zugelassen worden waren, werden nach Warte-
zeit vergeben.

(6) In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 
Absatz 2 verfügbar gebliebene Studienplätze werden der 
Quote nach Absatz 5 hinzugerechnet. In den Quoten 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 und 5 verfügbar 
gebliebene Studienplätze werden der Quote nach 
Absatz 4 hinzugerechnet.

§ 7
Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

(1) Ein Vergabeverfahren umfasst jeweils die auf einen 
Zulassungstermin (Sommersemester oder Wintersemes-
ter) bezogene Vergabe von Studienplätzen.

(2) Nach der Zulassung der nach § 5 Satz 1 Benannten 
trifft die Zentralstelle die Auswahl in der Abiturbesten-
quote nach § 11 und lässt die ausgewählten Bewerberin-
nen und Bewerber nach § 20 zu.

(3) Danach vergibt die Zentralstelle die Studienplätze 
der Quoten nach § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5. An der 
Vergabe der Studienplätze dieser Quoten wird nicht 
beteiligt, wer in der Abiturbestenquote zugelassen wor-
den ist. Wer in einer oder mehreren dieser Quoten zu 
berücksichtigen ist, wird auf allen entsprechenden Rang-
listen geführt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in 
folgender Reihenfolge berücksichtigt:

1.  Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs nach § 19, sofern die frühere Zulas-
sung weder in der Abiturbestenquote noch im Aus-
wahlverfahren der Hochschulen erfolgt ist,

2.  Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung nach § 16 
und Auswahl für ein Zweitstudium nach § 17,

3.  Auswahl nach Wartezeit nach § 14,

4.  Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.

Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber lässt die 
Zentralstelle nach § 21 zu. Bei der Auswahl und Vertei-
lung kann die Zentralstelle durch Überbuchung der 
Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze 
voraussichtlich nicht angenommen werden.

(4) Wer an der Vergabe der Studienplätze nach Absatz 2 
oder 3 beteiligt, aber nicht zugelassen worden ist, erhält 
von der Zentralstelle einen Ablehnungsbescheid.

§ 8
Zulassungsbescheid

Im Zulassungsbescheid teilt die Zentralstelle mit, bis 
wann sich die oder der Zugelassene bei der im Zulas-
sungsbescheid genannten Hochschule einzuschreiben 
hat. Ist die Einschreibung bis zu diesem Termin nicht 
beantragt worden oder lehnt die Hochschule eine Ein-
schreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen 
nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid unwirk-
sam; auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen. 
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Zulassungs-
bescheid von der Hochschule erlassen wird.

§ 9
Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

Mit der Vergabe der Studienplätze nach § 7 Abs. 3 ist 
das zentrale Vergabeverfahren abgeschlossen. Studien-
plätze in den von der Zentralstelle vergebenen Quoten, 
die nach Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens 
noch verfügbar sind oder wieder verfügbar werden, wer-
den im Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben.

§ 10
Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Das Auswahlverfahren der Hochschulen wird nach 
Artikel 1 § 2 und § 3 Gesetz über die Durchführung von 
Auswahlverfahren in bundesweit zulassungsbeschränkten 
Studiengängen (Auswahlverfahrensgesetz – AuswVfG) 
vom 14. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 785) von den ein-
zelnen Hochschulen durchgeführt. Die Hochschulen sind 
in diesem Verfahren nicht verpfl ichtet, den Sachverhalt 
von Amts wegen zu ermitteln. Hochschulen können die 
Zentralstelle damit beauftragen, Zulassungs- sowie 
Ablehnungsbescheide zu erstellen und im Namen und 
Auftrag der Hochschule zu versenden. Hochschulen kön-
nen bei der Durchführung ihrer Auswahlverfahren durch 
Überbuchung der Zulassungszahlen berücksich tigen, dass 
Studienplätze voraussichtlich nicht besetzt werden.

(2) Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht 
beteiligt, wer
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a)  unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 und 3 fällt oder

b)  im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienort-
wunsch für dieses Verfahren genannt hat oder

c)  nach § 7 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 5 von der Zentral-
stelle zugelassen worden ist.

Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 vor, erlässt 
die Zentralstelle für das Auswahlverfahren der Hochschu-
len im eigenen Namen einen Ausschlussbescheid.

(3) Die Zentralstelle teilt den Hochschulen für das Som-
mersemester bis zum 10. Februar, für das Wintersemester 
bis zum 10. August mit, welche Bewerberinnen und Be-
werber an ihren Auswahlverfahren zu beteiligen sind, und 
übermittelt dabei studiengangweise folgende Angaben:

1.  Namen und Anschrift sowie Tag und Ort der Geburt,

2.  die Ortspräferenz für die jeweilige Hochschule,

3.  die nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnitts-
note,

4.  die nach § 14 ermittelte Wartezeit,

5.  Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung,

6.  das Ergebnis eines fachspezifi schen Studierfähig-
keitstests, sofern es der Zentralstelle vorliegt,

7.  die Art einer Berufsausbildung und die Dauer einer 
Berufstätigkeit oder eines Praktikums,

8.  die Erfüllung der Voraussetzungen für eine erneute 
Zulassung nach § 19 Abs. 2 Satz 2.

(4) Soweit der Zentralstelle Verfahrensergebnisse der 
Hochschulen in Form von Ranglisten für das Sommerse-
mester bis zum 25. Februar, für das Wintersemester bis 
zum 25. August vorliegen, werden Bewerberinnen und 
Bewerber, die nach diesen Ranglisten eine Zulassungs-
möglichkeit für die von ihnen in höchster Präferenz 
gewählte Hochschule haben, an deren Auswahlverfahren 
sie zu beteiligen sind, von dieser Hochschule zugelassen. 
Die Zentralstelle teilt den Hochschulen für das Sommer-
semester bis zum 5. März, für das Wintersemester bis 
zum 2. September mit, welche Bewerberinnen und 
Bewerber unter Satz 1 fallen. Die Hochschulen erteilen 
in diesen Fällen Zulassungsbescheide. Die Zugelassenen 
nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. Die 
Hochschulen teilen der Zentralstelle die Einschreiber-
gebnisse für das Sommersemester bis zum 16. März, für 
das Wintersemester bis zum 16. September mit.

(5) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das 
Sommersemester bis zum 18. März, für das Wintersemes-
ter bis zum 18. September ihre Verfahrensergebnisse in 
Form von Ranglisten mit, soweit die Ranglisten nicht 
bereits nach Absatz 4 übermittelt worden sind. Die Zen-
tralstelle gleicht sämtliche Ranglisten ab, indem in den 
Fällen mehrerer Zulassungsmöglichkeiten für eine 
Bewerberin oder einen Bewerber nur diejenige für die in 
höchster Präferenz genannte Hochschule bestehen bleibt, 
und übermittelt den Hochschulen für das Sommersemes-
ter bis zum 22. März, für das Wintersemester bis zum 
22. September die bereinigten Ranglisten. Die Hochschu-
len erteilen nach Maßgabe dieser Ranglisten Zulassungs- 
und Ablehnungsbescheide. Die Zugelassenen nehmen am 
weiteren Verfahren nicht mehr teil. Die Hochschulen tei-
len der Zentralstelle die Einschreibergebnisse für das 
Sommersemester bis zum 30. März, für das Wintersemes-
ter bis zum 30. September mit.

(6) Sind danach Studienplätze noch verfügbar oder wer-
den Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die Zent-
ralstelle die Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes 5 
Satz 2 fort und übermittelt sie für das Sommersemester 
bis zum 2. April, für das Wintersemester bis zum 2. 
Oktober an die Hochschulen. Die Hochschulen führen 
auf dieser Grundlage ein Nachrückverfahren durch; 
dabei werden keine Ablehnungsbescheide erteilt. Die 
Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr 
teil. Die Hochschulen teilen der Zentralstelle die Ein-
schreibergebnisse für das Sommersemester bis zum 8. 
April, für das Wintersemester bis zum 8. Oktober mit.

(7) Sind nach Durchführung des Nachrückverfahrens 
nach Absatz 6 Studienplätze noch verfügbar oder wer-
den Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die Zent-

ralstelle die Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes 5 
Satz 2 fort und übermittelt sie für das Sommersemester 
bis zum 10. April, für das Wintersemester bis zum 
10. Oktober an die Hochschulen. Absatz 6 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend. Die Hochschulen teilen der Zent-
ralstelle die Einschreibergebnisse für das Sommersemes-
ter bis zum 17. April, für das Wintersemester bis zum 17. 
Oktober mit.

(8) Nach Abschluss der Nachrückverfahren werden Stu-
dienplätze, die noch verfügbar sind oder wieder verfüg-
bar werden, von der Hochschule durch das Los an 
Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die bei der 
Hochschule die Zulassung beantragt haben. Die Hoch-
schule bestimmt Form und Frist der Antragstellung und 
gibt sie in geeigneter Weise bekannt.

V. Quoten und Auswahlkriterien des
zentralen Vergabeverfahrens

§ 11
Auswahl in der Abiturbestenquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der Abiturbes-
tenquote wird nicht beteiligt, wer

a)  im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienart-
wunsch für diese Quote genannt hat, oder

b)  unter die Quoten nach § 6 Abs 1 oder Abs. 2 Nr. 2 
oder Nr. 3 fällt.

(2) Für die Besetzung der Studienplätze in der Abitur-
bestenquote werden so viele Bewerberinnen und Bewer-
ber ausgewählt, wie insgesamt in dieser Quote Studien-
plätze zu vergeben sind. Die Auswahl erfolgt nach 
Absatz 3 bis 5; dabei werden §§ 12 und 13 angewendet.

(3) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 2 ermit-
telte Durchschnittsnote bestimmt. Eine Gesamtnote gilt 
als Durchschnittsnote nach Satz 1.

(4) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter 
die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit fest-
stellbarer Durchschnittsnote eingeordnet.

(5) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, 
nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert 
gewesen zu sein, eine bessere Durchschnittsnote zu errei-
chen, wird auf Antrag mit der besseren Durchschnitts-
note berücksichtigt.

§ 12
Landesquoten

(1) Für die Auswahl in der Abiturbestenquote bildet die 
Zentralstelle Landesquoten, sofern in dem jeweiligen 
Studiengang mehr als 15 Studienplätze zur Verfügung 
stehen.

(2) Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel 
nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberin-
nen und Bewerber für den betreffenden Studiengang 
(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem 
Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter Ein-
undzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). Die sich 
danach für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
ergebenden Quoten werden um 30 vom Hundert erhöht. 
Die auf die so ermittelten Landesquoten entfallenden 
Studienplätze werden in der Weise errechnet, dass 
zunächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt 
wird und die verbleibenden Studienplätze nach dem  
d’Hondtschen Höchstzahlverfahren ermittelt werden.

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Lan-
des wird nur berücksichtigt, wer

1.  für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört, 
der an der Auswahl in der Abiturbestenquote zu 
beteiligen ist, und

2.  eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonfe-
renz bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes zu berücksichtigende Hochschulzugangsbe-
rechtigung in dem betreffenden Land erworben hat.

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die 
Fortschreibung über die deutsche Wohnbevölkerung 
maßgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungsschluss des 

Anlage 2
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jeweiligen Vergabeverfahrens vom Statistischen Bundes-
amt veröffentlicht wurde.

§ 13
Zurechnung zu den Landesquoten

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die Aus-
wahl für jede Landesquote getrennt unter den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern vorgenommen, die der jeweiligen 
Landesquote zuzurechnen sind.

(2) Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen 
Hochschulzugangsberechtigung bestimmt der Ort des 
Erwerbs die Zurechnung zu den Landesquoten. Wer kei-
ner Landesquote zugerechnet werden kann, wird ent-
sprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los einer 
Landesquote zugeordnet.

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landesquote 
aus Mangel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft werden, 
werden die Studienplätze in entsprechender Anwendung 
des § 12 Abs. 2 auf die übrigen Landesquoten verteilt.

§ 14
Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der seit dem 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung verstriche-
nen Halbjahre bestimmt. Es zählen nur volle Halbjahre 
vom Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis zum Beginn des Semesters, für das die 
Zulassung beantragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 
1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommerse-
mester) und die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 
31. März des folgenden Jahres (Wintersemester).

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl 
der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, 
nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert 
gewesen zu sein, die Hochschulzugangsberechtigung zu 
einem früheren Zeitpunkt zu erwerben, wird auf Antrag 
bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem früheren Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
berücksichtigt.

(4) Ist vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechti-
gung ein berufsqualifi zierender Abschluss außerhalb der 
Hochschule erlangt und die Hochschulzugangsberechti-
gung vor dem 16. Juli 2007 erworben worden, wird die 
Zahl der Halbjahre um eins für je sechs Monate Berufs-
ausbildung, höchstens jedoch um zwei Halbjahre erhöht. 
Ist im Falle des Satzes 1 die Hochschulzugangsberechti-
gung vor dem 16. Januar 2002 erworben worden, wird 
die Zahl der Halbjahre um bis zu vier erhöht. Dies gilt 
entsprechend, wenn die Ableistung eines Dienstes eine 
Bewerberin oder einen Bewerber daran gehindert hat, 
vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
einen berufsqualifi zierenden Abschluss außerhalb der 
Hochschule zu erlangen, sofern der berufsqualifi zierende 
Abschluss zu einer Erhöhung der Zahl der Halbjahre 
nach Satz 1 oder 2 geführt hätte.

(5) Ein berufsqualifi zierender Abschluss nach Absatz 4 
liegt vor bei

1.  Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der aner-
kannten Ausbildungsberufe nach § 90 Abs. 3 Nr. 3 
Berufsbildungsgesetz enthalten sind,

2.  einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsfachschule oder Fach-
schule,

3.  einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder 
mittleren Dienst der öffentlichen Verwaltung,

4.  einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach 
Artikel 37 Abs. 1 oder 3 Vertrag zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Deutschen Demo-
kratischen Republik über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands (Einigungsvertrag) einer Berufsausbil-
dung nach den Nummern 1 bis 3 gleichzustellen ist.

Ein berufsqualifi zierender Abschluss nach Absatz 4 
Satz 1 mit zweijähriger Ausbildungsdauer gilt als nach-

gewiesen, wenn die Hochschulzugangsberechtigung an 
einem Abendgymnasium oder an einem Kolleg erworben 
worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der 
Halbjahre abgezogen, in denen die Bewerberin oder der 
Bewerber an einer deutschen Hochschule als Studentin 
oder Student eingeschrieben war.

§ 15
Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an 
Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die es eine 
außergewöhnliche Härte bedeuten würde, wenn sie für 
den genannten Studiengang keine Zulassung erhielten. 
Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eige-
nen Person liegende besondere soziale oder familiäre 
Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen 
sofortigen Studienortwechsel zwingend erfordern. Die 
Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhnlichen 
Härte bestimmt.

§ 16
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber

mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung

(1) Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem 
anderen noch nicht abgeschlossenen Studiengang erwor-
ben worden (besondere Hochschulzugangsberechtigung), 
ist eine Auswahl im Rahmen der Quoten nach § 6 Abs. 3 
bis 5 ausgeschlossen. Die Rangfolge wird durch die 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
bestimmt.

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts-
note im Rahmen eines sechsstufi gen Notensystems aus, 
ist diese durch eine besondere Bescheinigung der Ein-
richtung nachzuweisen, an der die Hochschulzugangsbe-
rechtigung erworben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter 
die lebte Bewerberin und den letzten Bewerber mit fest-
stellbarer Durchschnittsnote eingeordnet.

§ 17
Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studien-
gang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen hat 
(Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudium), 
kann nicht im Rahmen der Quoten nach § 6 Abs. 3 bis 5 
ausgewählt werden.

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, 
die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu-
diums und dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten zur 
Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 3.

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen 
Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der 
Grundlage der Feststellungen der im Zulassungsantrag 
an erster Stelle genannten Hochschule.

§ 18
Nachrangige Auswahlkriterien

(1) Besteht bei der Auswahl in der Abiturbestenquote 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach Wartezeit. 
Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleichheit, 
bestimmt sich die Rangfolge durch die nach § 11 Abs. 3 
bis 5 ermittelte Durchschnittsnote.

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei 
der Auswahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer zu dem Personenkreis nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben a bis c gehört und durch 
eine Bescheinigung glaubhaft macht, dass der Dienst in 
vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung 
für das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer 
Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober 
in vollem Umfang abgeleistet sein wird, oder glaubhaft 
macht, dass bis zu den genannten Zeitpunkten mindes-

Anlage 3
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tens neun Monate Dienst nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Buch-
stabe d ausgeübt sein werden. Im Übrigen entscheidet 
bei Ranggleichheit das Los.

V. Auswahl nach einem Dienst
aufgrund früherer Zulassung

§ 19
Auswahl nach einem Dienst aufgrund 

früheren Zulassungsanspruchs

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die

a)  eine Dienstpfl icht nach Artikel 12 a Grundgesetz 
erfüllt oder eine solche Dienstpfl icht oder entspre-
chende Dienstleistungen auf Zeit übernommen haben 
bis zur Dauer von drei Jahren,

b)  mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem 
Entwicklungshelfer-Gesetz geleistet haben,

c)  ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder ein 
freiwilliges ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur 
Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres oder 
im Rahmen eines von der Bundesregierung geförder-
ten Modellprojekts geleistet haben,

d)  ein Kind unter 18 Jahren oder eine pfl egebedürftige 
Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis 
zur Dauer von drei Jahren betreut oder gepfl egt 
haben,

(Dienst)

 werden in dem genannten Studiengang aufgrund frühe-
ren Zulassungsanspruchs ausgewählt, wenn sie zu 
Beginn oder während eines Dienstes für diesen Studien-
gang zugelassen worden sind oder wenn zu Beginn oder 
während eines Dienstes für diesen Studiengang nicht an 
allen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren. 
Der von einem nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestell-
ten ausländischen Staatsangehörigen oder Staatenlosen 
geleistete Dienst steht einem Dienst nach Satz 1 gleich, 
wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) Ist die frühere Zulassung in der Abiturbestenquote 
erfolgt, lässt die Zentralstelle vorab die Bewerberin oder 
den Bewerber in dieser Quote an demselben Studienort 
erneut zu. Ist die frühere Zulassung im Auswahlverfah-
ren einer Hochschule oder im Losverfahren einer Hoch-
schule nach § 10 Abs. 8 erfolgt, lässt diese Hochschule in 
ihrem Auswahlverfahren die Bewerberin oder den 
Bewerber vorab erneut zu. Ist die frühere Zulassung in 
einer sonstigen, von der Zentralstelle vergebenen Quote 
erfolgt oder beruht der Zulassungsanspruch nicht auf 
einer tatsächlich erfolgten Zulassung, wählt die Zentral-
stelle die Bewerberin oder den Bewerber vor der Vergabe 
der Studienplätze in den sonstigen Quoten aus. Die 
erneute Zulassung nach Satz 1 und 2 setzt voraus, dass 
der Studienort der früheren Zulassung für die entspre-
chende Quote an erster Stelle genannt worden ist.

(3) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens 
zum zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, das 
nach Beendigung des Dienstes durchgeführt wird. Ist der 
Dienst noch nicht beendet, ist durch Bescheinigung 
glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 30. April oder 
bei einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 
31. Oktober beendet sein wird.

(4) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den 
nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan-
spruchs Auszuwählenden erforderlich, entscheidet das 
Los.

(5) Beruht ein Zulassungsanspruch auf einer gegen die 
Zentralstelle gerichteten gerichtlichen Entscheidung, die 
sich auf ein bereits abgeschlossenes Vergabeverfahren 
bezieht, sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwen-
den.

VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20
Verteilung der in der Abiturbestenquote 

Ausgewählten auf die Studienorte

Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulas-
sungsantrag nach § 3 Abs. 3 Satz 2 geäußerten Studien-
ortwünschen. Können an einem Studienort nicht alle 
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die 
diesen Studienort an gleicher Stelle genannt haben, ent-
scheidet über die Zulassung die nach § 11 Abs. 3 bis 5 
ermittelte Durchschnittsnote. Besteht bei der Zulassung 
nach Satz 2 Ranggleichheit, entscheidet die nach 
Anlage 5 ermittelte Punktzahl der Gesamtqualifi kation 
der Hochschulzugangsberechtigung. Besteht bei der 
Zulassung nach Satz 3 Ranggleichheit, entscheidet die 
Rangfolge nach § 21 Abs. 1 Satz 2. Im Übrigen entschei-
det bei Ranggleichheit das Los. Wer an keinen für diese 
Quote genannten Studienort verteilt werden kann, wird 
nicht zugelassen.

§ 21
Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten

auf die Studienorte

(1) Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im 
Zulassungsantrag nach § 3 Abs. 3 Satz 3 geäußerten Stu-
dienortwünschen. Können an einem Studienort nicht alle 
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die 
diesen Studienort an gleicher Stelle genannt haben, ent-
scheidet die nachstehende Rangfolge:

1.  amtlich festgestellte Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB IX),

2.  einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehe-
gatten, den Kindern in den dem Studienort zugeord-
neten Kreisen und kreisfreien Städten,

3.  Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach 
Absatz 3,

4.  einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern 
in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und 
kreisfreien Städten,

5.  keiner der vorgenannten Gründe.

Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu 
den einzelnen Studienorten ergibt sich aus Anlage 4.

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 
Ranggleichheit, entscheidet die nach § 11 Abs. 3 bis 5 
ermittelte Durchschnittsnote; bei der Zulassung für ein 
Zweitstudium gilt das Ergebnis der Abschlussprüfung 
des Erststudiums als Grad der Qualifi kation. Im Übrigen 
entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

(3) Für den an erster Stelle genannten Studienort kann 
ein Antrag auf bevorzugte Berücksichtigung gestellt wer-
den. Dem Antrag soll nur stattgegeben werden, wenn die 
Zulassung an einem anderen Studienort unter Anlegung 
eines strengen Maßstabs mit erheblichen Nachteilen ver-
bunden wäre. Hierbei kommen insbesondere eigene 
gesundheitliche, familiäre oder wirtschaftliche Umstände 
sowie wissenschaftliche Gründe in Betracht.

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22
Teilstudienplätze

(1) Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den ers-
ten Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Wei-
terstudium an einer deutschen Hochschule nicht gewähr-
leistet ist (Teilstudienplätze), werden getrennt von den 
übrigen Studienplätzen von der Zentralstelle vergeben.

(2) Die festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, vermin-
dert um die Zahl der nach einem Dienst aufgrund frühe-
ren Zulassungsanspruchs Auszuwählenden, wird jeweils 
im Anschluss an das Verfahren nach § 10 Abs. 7 durch 
das Los an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
die bis dahin nicht zugelassen sind. Die §§ 1 bis 4, 8, 19 
und 21 gelten entsprechend; die Zulassung für einen 
Teilstudienplatz wird nicht nach § 4 Abs. 3 Satz 1 
berücksichtigt.

Anlage 5

Anlage 4
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Zweiter Teil:
Bestimmungen für Vergabeverfahren im 

Land Nordrhein-Westfalen

1. Zulassungsverfahren der Zentralstelle

§ 23
Landesweites zentrale Vergabeverfahren

(1) Die Zentralstelle vergibt die Studienplätze des ersten 
Fachsemesters der nach Anlage 6 in das landesweite zen-
trale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengänge. Für 
dieses Verfahren gelten § 2, § 3 Abs. 2, Abs. 3 Sätze 1, 3 
und 5, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 Sätze 1 bis 6 sowie Abs. 7, 
§ 4, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2, § 7 Abs. 1, Abs. 2, 
Abs. 3 Sätze 3, 5 und 6 sowie Abs. 4, § 8, § 10 Abs. 8, § 11 
Abs. 3 bis 5, §§ 14 bis 19 und § 21 entsprechend, soweit 
diese Verordnung nichts anderes bestimmt. Nach der 
Vergabe der Studienplätze der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und Abs. 2 genannten Quoten werden die Studienplätze 
zu 60 vom Hundert nach dem Grad der Qualifi kation 
(§ 11 Abs. 3 bis 5) und im Übrigen nach der Wartezeit 
(§ 14) vergeben. Die in den Quoten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 verfügbar gebliebenen Studienplätze werden 
der Wartezeitquote hinzugerechnet. Bei der Auswahl 
werden die Ranglisten in folgender Reihenfolge berück-
sichtigt:

1.  Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs nach § 19,

2.  Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung nach § 16 
und Auswahl für ein Zweitstudium nach § 17,

3.  Auswahl nach dem Grad der Qualifi kation nach § 11 
Abs. 3 bis 5,

4.  Auswahl nach Wartezeit nach § 14,

5.  Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.

(2) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle spätestens 
vor Beginn des ersten Nachrückverfahrens mit, wie viele 
Studienplätze im Rahmen der Quote nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 endgültig besetzt worden sind.

(3) Das Vergabeverfahren in einem Studiengang ist 
abgeschlossen, wenn alle verfügbaren Studienplätze 
durch Einschreibung besetzt sind oder wenn die Zentral-
stelle das Vergabeverfahren für abgeschlossen erklärt 
hat. Danach wird § 10 Abs. 8 entsprechend angewandt.

§ 24
Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife

Für die Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern 
mit Fachhochschulreife gelten folgende Besonderheiten:

1.  Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wird für die 
Rangbestimmung der Bewerberinnen und Bewerber 
die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel 
der Noten dieses Zeugnisses gebildet. Die Noten für 
die Fächer Religion, Ethik, Musik, Kunsterziehung 
und Leibesübungen werden nur gewertet, soweit ein 
solches Fach als Pfl ichtfach des fachbezogenen Unter-
richts des jeweiligen Fachbereichs Teil der schriftli-
chen Prüfung war. Noten für zusätzliche Unterrichts-
veranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften blei-
ben unberücksichtigt. Die Durchschnittsnote wird 
auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird 
nicht gerundet.

2.  Die nach Nummer 1 zu bildende Durchschnittsnote 
wird von der Schule in dem Zeugnis der Fachhoch-
schulreife oder in einer besonderen Bescheinigung 
ausgewiesen. Für Zeugnisse, die vor dem 1. April 
1975 oder außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
erworben wurden, ermittelt die Zentralstelle die 
Durchschnittsnote, soweit sie nicht von der Schule 
ausgewiesen ist.

3.  Setzt der Erwerb der Fachhochschulreife neben dem 
Schulabschluss die erfolgreiche Ableistung einer 
fachpraktischen Ausbildung voraus, ist der Zulas-
sungsantrag abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 1 gleich-
wohl zulässig, wenn mit dem Schulzeugnis zugleich 
eine Bescheinigung der Ausbildungsstätte darüber 
vorgelegt wird, dass die fachpraktische Ausbildung 

Anlage 6

für die Zulassung zum Sommersemester spätestens 
am 31. März und für die Zulassung zum Wintersemes-
ter spätestens am 30. September abgeschlossen sein 
wird. Zulassungen und Einschreibungen stehen unter 
dem Vorbehalt, dass die erfolgreiche Ableistung der 
fachpraktischen Ausbildung spätestens zu diesem 
Zeitpunkt gegenüber der Hochschule nachgewiesen 
wird. Bei der Berechnung der Wartezeit gemäß § 14 
bleibt der Zeitpunkt des Abschlusses dieser Ausbil-
dung außer Betracht.

4.  Setzt die berufl iche Qualifi kation die erfolgreiche 
Ableistung eines Berufspraktikums voraus, ist deren 
Berücksichtigung nach § 14 auch dann zulässig, wenn 
mit dem Zulassungsantrag eine Bescheinigung darü-
ber vorgelegt wird, dass die Berufsausbildung für die 
Zulassung zum Sommersemester spätestens am 31. 
März und für die Zulassung zum Wintersemester spä-
testens am 30. September abgeschlossen sein wird 
und dass das Kolloquium bestanden ist.

5.  Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Stu-
dienort 3 vom Hundert für Bewerberinnen und 
Bewerber abzuziehen, die die Voraussetzungen der 
Verordnung über den Zugang zu einem Fachhoch-
schulstudium für in der berufl ichen Bildung Qualifi -
zierte erfüllen. Diese Bewerberinnen und Bewerber 
können nur in dieser Quote am Verfahren beteiligt 
werden. Über die Zulassung entscheidet die Fach-
hochschule nach Maßgabe der Verordnung im Sinne 
des Satzes 1.

6.  Abweichend von § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 beträgt die 
Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte in den 
Fachhochschulstudiengängen 5 vom Hundert.

§ 25
Grad der studiengangbezogenen Eignung

Soweit der Grad der studiengangbezogenen Eignung zu 
berücksichtigen ist, gilt Folgendes:

1.  Mit dem Zulassungsantrag ist auch der Nachweis 
einer von den beteiligten Hochschulen anerkannten 
Eignungsfeststellung vorzulegen.

2.  Die Hochschule, die den von der Bewerberin oder 
dem Bewerber vorgelegten Nachweis ausgestellt hat, 
gilt als an erster Stelle beantragter Studienort.

3.  Die Studienplätze werden zu 20 vom Hundert nach 
dem Grad der studiengangbezogenen Eignung, zu 50 
vom Hundert nach dem Grad der Qualifi kation und 
zu 30 vom Hundert nach der Wartezeit vergeben. 
Abweichend von § 7 Abs. 3 wird die Rangliste nach 
dem Grad der studiengangbezogenen Eignung vor der 
Rangliste nach dem Grad der Qualifi kation berück-
sichtigt.

4.  Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der studien-
gangbezogenen Eignung Ranggleichheit, bestimmt 
sich die Rangfolge zunächst nach dem Grad der Qua-
lifi kation, sodann nach den Bestimmungen über die 
Auswahl nach Wartezeit. Besteht bei der Auswahl 
nach dem Grad der Qualifi kation Ranggleichheit, 
bestimmt sich die Rangfolge zunächst nach dem Grad 
der studiengangbezogenen Eignung, sodann nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach Wartezeit. 
Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleich-
heit, bestimmt sich die Rangfolge zunächst nach dem 
Grad der Qualifi kation, sodann nach dem Grad der 
studiengangbezogenen Eignung.

II. Zulassungsverfahren der Hochschulen

§ 26
Örtliche Zulassungsbeschränkungen

(1) Sofern in einem Studiengang, der nicht gemäß § 1 
oder § 23 in ein Verfahren der Zentralstelle einbezogen 
ist, Zulassungszahlen festgesetzt werden, werden die 
Studienplätze von der Hochschule vergeben.

(2) Für die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fach-
semester gelten § 2, § 3 Abs. 2, Abs. 3 Sätze 1, 3 und 5, 
Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 Sätze 1 bis 3 sowie Abs. 7, § 4, § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 sowie Abs. 2, § 7 Abs. 1 
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und Abs. 4, § 8, § 10 Abs. 8, § 11 Abs. 3 bis 5, §§ 14 bis 
19, § 23 Abs. 3 und § 24 entsprechend, soweit diese Ver-
ordnung oder die Verordnung, mit der die Zulassungs-
zahlen festgesetzt werden, nichts anderes bestimmen. 
Nach der Vergabe der Studienplätze der in § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 genannten Quoten werden die 
Studienplätze zu 60 vom Hundert nach dem Grad der 
Qualifi kation (§ 11 Abs. 3 bis 5) und im Übrigen nach der 
Wartezeit (§ 14) vergeben. Die Quote nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 beträgt 10 vom Hundert. Die in den Quoten 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 verfügbar gebliebenen 
Studienplätze werden der Wartezeitquote hinzugerech-
net. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender 
Reihenfolge berücksichtigt:

1.  Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs nach § 19,

2.  Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung nach § 16 
und Auswahl für ein Zweitstudium nach § 17,

3.  Auswahl nach dem Grad der Qualifi kation nach § 11 
Abs. 3 bis 5,

4.  Auswahl nach Wartezeit nach § 14,

5.  Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.

(3) Die Hochschule kann durch Satzung ein Verfahren 
der elektronischen Antragstellung bestimmen, das § 3 
Abs. 6 Sätze 4 bis 7 entspricht.

§ 27
Grad der studiengangbezogenen Eignung

(1) Soweit Satzungen der Hochschulen die Feststellung 
des Grades der studiengangbezogenen Eignung (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 Hochschulzulassungsgesetz NW 1993) vor-
sehen, werden die Studienplatze abzüglich der Quoten 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 zu 50 vom Hun-
dert nach dem Grad der Qualifi kation, zu 20 vom Hun-
dert nach dem Grad der studiengangbezogenen Eignung 
und zu 30 vom Hundert nach der Wartezeit vergeben.

(2) § 25 Nr. 3 Satz 2 und Nr. 4 gelten entsprechend.

§ 28
Berufl ich Qualifi zierte

Soweit eine Quote für Bewerberinnen und Bewerber 
nach § 3 Abs. 2 Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 
festgesetzt ist, erfolgt die Zulassung in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften über das Auswahlverfah-
ren. An die Stelle des Grades der Qualifi kation tritt die 
Anzahl der in der Einstufungsprüfung angerechneten 
Fachsemester; als Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschul-
zugangsberechtigung gilt der Zeitpunkt des Bestehens 
der Einstufungsprüfung.

§ 29
Aufbau-, Ergänzungs- und Zusatzstudiengänge

Bei der Zulassung zu Aufbau-, Ergänzungs- und Zusatz-
studiengängen tritt an die Stelle des Grades der Qualifi -
kation die Note des Prüfungszeugnisses des abgeschlos-
senen Studiums; an die Stelle des Zeitpunktes des 
Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung tritt der 
Zeitpunkt des Bestehens des abgeschlossenen Studiums.

§ 30
Zulassungsbeschränkungen in höheren Fachsemestern

(1) Sofern in einem Studiengang Zulassungszahlen für 
höhere Fachsemester festgesetzt sind, werden die Studi-
enplätze durch die Hochschule vergeben. Als höheres 
Fachsemester gilt das zweite oder ein folgendes Fachse-
mester oder ein bestimmter Studienabschnitt nach dem 
ersten Fachsemester.

(2) Die Zahl der an einer Hochschule in ein höheres 
Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen und 
Bewerber (Zulassungszahl) wird auf den Unterschied 
zwischen der festgesetzten Zahl von Studienplätzen 
(Auffüllgrenze) und der Zahl der Studentinnen und Stu-
denten, die sich innerhalb einer von der Hochschule zu 
bestimmenden Frist zur Fortsetzung ihres Studiums in 

dem entsprechenden höheren Fachsemester zurückge-
meldet haben (Rückmeldungen), festgesetzt.

(3) Absolventinnen und Absolventen des Oberstufenkol-
legs an der Universität Bielefeld, die aufgrund einer Ver-
einbarung zwischen dem Oberstufenkolleg und der 
Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft in das 
dritte Fachsemester des Studiengangs Psychologie (Dip-
lom) übernommen werden können, gelten insoweit als 
Rückmelderinnen und Rückmelder.

(4) Wird die für ein höheres Fachsemester festgesetzte 
Zahl der Studienplätze durch die Zahl der Rückmeldun-
gen überschritten, verringern sich die Zulassungszahlen 
für die anderen Fachsemester, und zwar vorrangig für 
das jeweils höchste Fachsemester, entsprechend.

§ 31
Vergabe der Studienplätze in höheren Fachsemestern

(1) Die verfügbaren Studienplätze werden in folgender 
Rangfolge vergeben:

1.  An Bewerberinnen und Bewerber,

 a)  die in dem gewählten Studiengang vor dem Beginn 
von Nachrückverfahren für das erste Fachsemes-
ter zugelassen oder in einem niedrigeren Fachse-
mester eingeschrieben sind und innerhalb einer 
von der Hochschule zu bestimmenden Frist nach-
weisen, dass ihnen Studienleistungen oder Studi-
enzeiten in ausreichendem Umfang angerechnet 
worden sind, oder

 b)  denen aufgrund einer Ausbildung am Oberstufen-
kolleg an der Universität Bielefeld Zeiten und 
Leistungen in ausreichendem Umfang angerechnet 
worden sind.

  Buchstabe a gilt nicht für Bewerberinnen und Bewer-
ber, die gemäß § 33 zugelassen worden sind.

2.  An Bewerberinnen und Bewerber, die in einer Ein-
stufungsprüfung an der Hochschule die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen 
haben.

3.  An Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt 
der Antragstellung an einer Hochschule im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes für den gewählten Studi-
engang endgültig eingeschrieben sind oder vor diesem 
Zeitpunkt endgültig eingeschrieben waren.

4.  An sonstige Bewerberinnen und Bewerber, die inner-
halb einer von der Hochschule zu bestimmenden Frist 
nachweisen, dass ihnen Studienleistungen oder Stu-
dienzeiten aus einem anderen oder früheren Studium 
oder aus einem dem gewählten Studiengang entspre-
chenden Studium außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes in ausreichendem Umfang angerech-
net worden sind.

(2) Sofern eine Auswahl innerhalb der Ranggruppen 
nach Absatz 1 erforderlich wird, bestimmt sich die Rang-
folge in den Fällen der Nummern 1 und 2 nach dem Los, 
in den Fällen der Nummer 3 nach Maßgabe des § 21 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 2 und 3. In den Fällen 
der Nummer 4 werden Bewerberinnen und Bewerber, 
die

 a)  bereits ein Studium in einem anderen Studiengang 
an einer deutschen Hochschule abgeschlossen 
haben (§ 17 Abs. 1) oder

 b)  als Studienanfängerinnen oder Studienanfänger in 
einem Studiengang mit einem Auswahlverfahren 
eingeschrieben sind, durch das Bewerberinnen 
und Bewerber vom Erststudium ausgeschlossen 
werden, oder 

 c)  in einem anderen Studiengang in einem höheren 
Fachsemester eingeschrieben sind, für das eine 
Zulassungsbeschränkung besteht,

gegenüber den übrigen Bewerberinnen und Bewer-
bern nachrangig zugelassen; im Übrigen entscheidet das 
Los.

(3) Der Antrag auf Zuweisung eines Studienplatzes ist 
mit den erforderlichen Unterlagen an die Hochschule zu 
richten. Der Zulassungsantrag muss für das Sommer-
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semester bis zum 15. März, für das Wintersemester bis 
zum 15. September bei der Hochschule eingegangen sein 
(Ausschlussfristen). Dies gilt auch für einen Antrag im 
Sinne von § 21 Abs. 3.

(4) Die Hochschule bestimmt die Form der Anträge. Ins-
besondere kann die Hochschule durch Satzung ein Ver-
fahren der elektronischen Antragstellung bestimmen, 
das § 3 Abs. 6 Sätze 4 bis 7 entspricht. Sie bestimmt 
auch, welche Unterlagen den Anträgen mindestens bei-
zufügen sind.

(5) Ist einer Bewerberin oder einem Bewerber ein Studi-
enplatz im ersten Fachsemester zugewiesen worden und 
hatte sie oder er im Zulassungsantrag für den im Zulas-
sungsbescheid bezeichneten Studiengang geltend 
gemacht, dass sie oder er die Anrechnung von Studien-
leistungen oder Studienzeiten beantragt habe oder bean-
tragen werde, gilt der Zulassungsantrag zugleich als 
frist- und formgerechter Zulassungsantrag für ein höhe-
res Fachsemester bei der im Zulassungsbescheid bezeich-
neten Hochschule. Diese kann die Vorlage weiterer 
Unterlagen innerhalb einer von ihr zu bestimmenden 
Frist verlangen.

(6) Sind nach Berücksichtigung aller frist- und formge-
recht gestellten Zulassungsanträge noch Studienplätze 
verfügbar, werden auch solche Bewerbungen berück-
sichtigt, die nicht frist- oder formgerecht oder nicht mit 
den erforderlichen Unterlagen gestellt wurden. Wird 
unter diesen eine Auswahl erforderlich, entscheidet das 
Los.

(7) § 8 und § 9 Satz 1 sind sinngemäß anzuwenden.

§ 32
Serviceverfahren der Zentralstelle für 
 Zulassungsverfahren der Hochschulen

(1) In Zulassungsverfahren der Hochschulen können die 
Hochschulen die Zentralstelle damit beauftragen, gegen 
Erstattung der entstehenden Kosten hochschulorien-
tierte Dienstleistungen zu übernehmen, insbesondere 
Zulassungsanträge entgegenzunehmen und zu prüfen 
sowie Zulassungs- und Ablehnungsbescheide zu erstel-
len und im Namen der Hochschule zu versenden (Ser-
viceverfahren). Für die Vergabe von Studienplätzen in 
Serviceverfahren gilt § 26 Abs. 2 mit den Maßgaben, dass 
bei Anwendung des § 3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 Satz 2 
für alle Bewerberinnen und Bewerber nur die zeitlich 
letzte Ausschlussfrist gilt und dass zusätzlich § 3 Abs. 6 
Sätze 4 bis 7 gelten.

(2) Serviceverfahren können durch die Zentralstelle mit 
vergleichbaren Verfahren anderer Hochschulen aus 
Nordrhein-Westfalen oder aus anderen Ländern zu 
einem gemeinsamen Verfahren verbunden werden.

(3) Im Zulassungsantrag für ein Serviceverfahren kön-
nen bis zu zwölf Studienwünsche in einer Reihenfolge 
genannt werden. Die Zentralstelle gleicht die Auswahl-
ranglisten für die einbezogenen Studienangebote vor der 
Bescheiderteilung ab, um Mehrfachzulassungen zu 
unterbinden. Wer im Verfahren nach Satz 1 und 2 zuge-
lassen worden ist, wird an nachfolgenden Verfahrens-
schritten nicht mehr beteiligt.

(4) Die Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs setzt voraus, dass die Hochschule 
und der Studienwunsch der früheren Zulassung im 
Zulassungsantrag an erster Stelle genannt worden sind.

III. Zulassung von Ausländern

§ 33
Ausländerzulassung durch die Hochschulen

(1) Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die 
nicht nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellt sind, wer-
den von den Hochschulen im Rahmen der Quote nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 zugelassen. Ihre Zulassungsanträge sind an 
die Hochschulen zu richten und müssen dort innerhalb 
der Ausschlussfristen des § 3 Abs. 2 eingegangen sein. 
§ 3 Abs. 6 Sätze 1 bis 3 und Satz 7 sowie Abs. 7 gilt ent-
sprechend. Die Hochschule kann durch Satzung ein Ver-
fahren der elektronischen Antragstellung bestimmen, 
das § 3 Abs. 6 Sätze 4 bis 6 entspricht.

(2) Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem Grad 
der Qualifi kation. Daneben können besondere Umstände 
berücksichtigt werden, die für eine Zulassung sprechen. 
Als ein solcher Umstand ist insbesondere anzusehen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber

a)  von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenförde-
rung ein Stipendium erhält,

b)  aufgrund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme 
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrich-
tung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem im 
Zulassungsantrag genannten Studiengang vorge-
merkt ist,

c)  in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht 
genießt,

d)  aus einem Entwicklungsland oder einem Land 
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für den 
betreffenden Studiengang gibt,

e)  einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland 
angehört.

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die Hoch-
schulen nach pfl ichtgemäßem Ermessen, zwischenstaat-
liche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen 
Hochschulen sind zu berücksichtigen.

Dritter Teil:
Schlussbestimmungen

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfah-
ren zum Wintersemester 2008/2009.

(2) Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Stu-
dienplätzen in Nordrhein-Westfalen (Vergabeverord-
nung NRW – VergabeVO NRW) vom 2. Mai 2006 (GV. 
NRW. S. 166) tritt mit Abschluss des Vergabeverfahrens 
zum Sommersemester 2008 außer Kraft.

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. April 2013 
außer Kraft.

Düsseldorf, den 15. Mai 2008

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Anlage 1

In das bundesweite Verfahren der Zentralstelle 
einbezogene Studiengänge

(zu § 1 Satz 2)

Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit dem 
Abschluss Diplom oder Staatsexamen (ohne Lehrämter):
Biologie,
Medizin,
Pharmazie,
Psychologie,
Tiermedizin,
Zahnmedizin.

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote
(zu § 11 Abs. 3 Satz 1)

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grund-
lage der

1.   „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung 
von Zeugnissen der allgemeinen Hochschulreife, die 
an Gymnasien mit neugestalteter Oberstufe erworben 
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wurden“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 8. Novem-
ber 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 191.1),

2.  „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Ober-
stufe in der Sekundarstufe Il“ gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der Fas-
sung vom 2. Juni 2006 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 176),

3.  „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht-
schülerinnen und Nichtschüler entsprechend der 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe ll“ gemäß Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 13. September 1974 in der Fassung vom 
16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 192.2),

4.   „Vereinbarung über die Durchführung der Abitur-
prüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorf-
schulen“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 21. Februar 1980 in der Fassung vom 14. 
Dezember 2001 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 485.2),

5.   „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“ 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Juni 1979 in der Fassung vom 16. Juni 2000 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 240.2),

6.   „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 
1979 in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte 
Durchschnittsnote enthalten, wird diese von der Zent-
ralstelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 
Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine 
Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der 
Gesamtqualifi kation, wird von der Zentralstelle nach 
Anlage 2 der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe Il“ gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezem-
ber 1973 in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die 
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtquali-
fi kation errechnet. Die Durchschnittsnote wird auf 
ein Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht 
gerundet.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grund lage der „Vereinbarung über die gegenseitige 
Anerkennung der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse 
der allgemeinen Hochschulreife“ gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in der 
Fassung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember 
1973 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 191) wird die allgemeine Durchschnittsnote aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten der Hochschulzu-
gangsberechtigung einschließlich der Noten für die im 
11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt 
gebildet:

1.   Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die 
Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie sowie für sonstige Fächer, die 
in der Hochschulzugangsberechtigung als zu dem 
Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, 
nicht gewertet;

2.   weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten für die Fächer 
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie 
oder für die Fächer, die in der Hochschulzugangsbe-
rechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde 
gehörig ausgewiesen sind, zu bilden;

3.   ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde 
ausgewiesen, gilt diese Note als Note für das Fach 
Geschichte und als Note für das Fach Sozialkunde;

4.   bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschafts-
kunde wird gerundet;

5.   ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den 
Noten für die Fächer Biologie, Chemie und Physik 
eine Gesamtnote für den naturwissenschaftlichen 
Bereich ausgewiesen, bleibt diese bei der Errechnung 
der Durchschnittsnote außer Betracht;

6.   Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunster-
ziehung, Musik und Sport bleiben außer Betracht, es 
sei denn, dass die Zulassung zu einem entsprechen-
den Studiengang beantragt wird;

7.   Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und 
Sport werden gewertet, soweit sie Kernpfl ichtfächer 
waren;

8.   Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen 
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksich-
tigt;

9.   die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule, 
die besonderen Durchschnittsnoten für bestimmte Studi-
engänge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag von der 
Schule in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
besonderen Bescheinigung ausgewiesen. Für Hochschul-
zugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 1975 
er worben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durch-
schnittsnoten, soweit sie nicht von der Schule ausge-
wiesen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grund-
lage

1.   der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 3. Okto-
ber 1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1970 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 240),

2.   des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
8. Juli 1965 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 248) über die „Institute zur Erlan-
gung der Hochschulreife (,Kollegs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mit-
tel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung mit 
Ausnahme der Noten für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung oder einer besonderen 
Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen 
sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 fi ndet 
Anwendung. Ist die Durchschnittsnote nicht von der 
Schule ausgewiesen, wird sie von der Zentralstelle nach 
Satz 1 und 2 errechnet.

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grund-
lage der

1.   „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Aner-
kennung von Zeugnissen der fachgebundenen Hoch-
schulreife, die an zur Zeit bestehenden Schulen, 
Schulformen beziehungsweise -typen erworben wor-
den sind“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16. 
Februar 1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 226.2.1),

2.   „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerken-
nung der Zeugnisse von besonderen gymnasialen 
Schulformen, die zu einer allgemeinen Hochschulreife 
führen“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),

3.   „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“ 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
25. November 1976 in der Fassung vom 16. Juni 2000 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 470)

fi nden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
Dabei ist bei der Bildung der Note für das Fach Gemein-
schaftskunde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis 
ausgewiesene Note für das Fach Wirtschaftsgeographie 
beziehungsweise Geographie mit Wirtschaftsgeographie 
einzubeziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand 
bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hochschule 
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übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben wurden, 
ist eine Durchschnittsnote von der Hochschule in dem 
Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung auszuwei-
sen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach 
dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden 
und eine Durchschnittsnote enthalten, die auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese von 
der Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung zu-
grunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden 
und nur Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufi gen 
Notensystems enthalten, wird von der Zentralstelle eine 
Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des 
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten gebildet; Noten für gegebenen-
falls im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fächer 
sowie Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen 
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksich-
tigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden 
und weder eine Durchschnittsnote, die auf eine Stelle 
nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im 
Rahmen eines sechsstufi gen Notensystems enthalten, ist 
eine Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheini-
gung nachzuweisen, die von der für die Abnahme der 
entsprechenden Prüfung zuständigen Stelle oder von der 
obersten Landesbehörde auszustellen ist, unter deren 
Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist. Bei der 
Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prü-
fungsleistungen, die der Hochschulzugangsberechtigung 
zugrunde liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach 
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 
1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundesre-
publik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnitts-
note nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.1) errechnet. Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen aus den in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 
12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 234.1) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundes-
republik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 
1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 235) errechnet. Die Durchschnittsnote wird jeweils 
von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen 
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es 
wird nicht gerundet. Die Zentralstelle legt die auf dem 
Zeugnis oder in einer besonderen Bescheinigung ausge-
wiesene Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde.

(10) Bei ausländischen Vorbildungsnachweisen wird die 
Gesamtnote, wenn keine Bescheinigung der Zeugnisan-
erkennungsstelle eines Landes über die Festsetzung einer 
Gesamtnote vorliegt, von der Zentralstelle auf der 
Grundlage der „Vereinbarung über die Festsetzung der 
Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangszeug-
nissen“ vom 15. März 1991 i. d. F. vom 18. November 
2004 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.5) berechnet.

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis ein-
schließlich 1986 aufgrund einer Abschlussprüfung unter 
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftragten der 
Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im Aus-

land (ausgenommen die Schulen mit neugestalteter 
gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im 
deutschsprachigen Ausland erworben wurden, ist die 
Durchschnittsnote durch eine Bescheinigung der oder 
des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. Dasselbe gilt 
weiterhin für die Zeugnisse der deutschen Reifeprüfun-
gen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut 
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen, die ab 1987 aufgrund 
einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder 
eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonfe-
renz an deutschen Schulen im Ausland erworben wur-
den, wird die auf dem Zeugnis ausgewiesene, auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote 
von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt.

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 
1982 erworben wurden, wird der in den Zeugnissen 
gemäß Artikel 30 des Abkommens zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 90) ausgewiesene „allgemeine Notendurchschnitt“ 
bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. Für die 
Umrechnung des „allgemeinen Notendurchschnitts“ 
wird der für die Europäischen Schulen geltende Umrech-
nungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 8. Dezember 1975 in der Fassung vom 14. 
Februar 1996 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 289.2) angewendet. Bei Absolventinnen 
und Absolventen der deutsch-französischen Gymnasien 
in Freiburg und Saarbrücken werden für das Abitur 
1982 und 1983 die bis 1981 geltenden Richtlinien ange-
wendet, sofern durch die Neuregelung im Einzelfall eine 
Verschlechterung der Durchschnittsnote eintritt. Die 
nach diesem Verfahren umgerechnete allgemeine Durch-
schnittsnote wird zusätzlich zum „allgemeinen Noten-
durchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen des 
deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen und durch 
den Stempelzusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsver-
trag über die Vergabe von Studienplätzen“ gekennzeich-
net.

(13) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die nach den 
Bestimmungen der/des „International Baccalaureate 
Organisation/Office du Baccalaureat International“ 
erworben wurden, wird die Durchschnittsnote auf der 
Grundlage der Vereinbarung über die Anerkennung des 
„International Baccalaureate Diploma/Diplöme du Bac-
calaureat International“ gemäß Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 10. März 1986 in der Fassung vom 
18. November 2004 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 283) berechnet.

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein 
Zweitstudium (zu § 17 Abs. 2 Satz 2)

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für 
das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums 
und für den Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium vergeben werden.

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erst-
studiums werden folgende Punktzahlen vergeben:

1.  Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ 4 Punkte;

2.  Noten „gut“ und „voll befriedigend“ 3 Punkte;

3.  Note „befriedigend“ 2 Punkte;

4.  Note „ausreichend“ 1 Punkt.

Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums 
nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschluss-
prüfung mit 1 Punkt bewertet.

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben:
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1. „zwingende berufl iche Gründe“ 9 Punkte;

zwingende berufl iche Gründe liegen vor, wenn ein 
Beruf angestrebt wird, der nur aufgrund zweier abge-
schlossener Studiengänge ausgeübt werden kann;

2. „wissenschaftliche Gründe“ 7 bis 11 
Punkte;

wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hin-
blick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft und 
Forschung auf der Grundlage der bisherigen wissen-
schaftlichen und praktischen Tätigkeit eine weitere 
wissenschaftliche Qualifi kation in einem anderen 
 Studiengang angestrebt wird;

3. „besondere berufl iche Gründe“ 7 Punkte;

besondere berufl iche Gründe liegen vor, wenn die 
berufl iche Situation dadurch erheblich verbessert 
wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das Erst-
studium sinnvoll ergänzt;

4. „sonstige berufl iche Gründe“ 4 Punkte;

sonstige berufl iche Gründe liegen vor, wenn das 
Zweitstudium aufgrund der berufl ichen Situation aus 
sonstigen Gründen zu befürworten ist;

5. „keiner der vorgenannten Gründe“ 1 Punkt.

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl 
innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon 
abhängig, welches Gewicht die Gründe haben, welche 
Leistungen bisher erbracht worden sind und in welchem 
Maß die Gründe von allgemeinem Interesse sind. Wird 
das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwe-
cke der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs in 
das Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unab-
hängig von der Bewertung des Vorhabens und seiner 
Zuordnung zu einer der vorgenannten Fallgruppen durch 
Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei der 
Messzahlbildung berücksichtigt werden.

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte 
zu den Studienorten 

(zu § 21 Abs. 1 Satz 3)

(1) Ein Studienort kann eine Hochschule, ein Teil einer 
Hochschule oder ein gemeinsames Studienangebot meh-
rer Hochschulen sein.

(2) Einem Studienort eines Landes zugeordnet sind der 
Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die 
hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte des 
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in einer kreis-
freien Stadt oder in den hieran angrenzenden Kreisen 
oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes 
befi ndet, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem 
nächsten Studienort des Landes zugeordnet. Dies gilt 
entsprechend, wenn Studiengänge nur an bestimmten 
Studienorten des Landes angeboten werden. Kreise und 
kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Studienort 
eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen 
Landes angrenzen; dabei gelten Bremen und Bremerha-
ven als eine kreisfreie Stadt.

(3) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die an 
ein Land der Bundesrepublik Deutschland angrenzen, 
können einem Studienort dieses Landes zugeordnet wer-
den, wenn sie an den Kreis oder die kreisfreie Stadt die-
ses Studienorts angrenzen.

(4) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis 
und jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studien-
orten des Landes als Länge der Luftlinie zwischen Kreis-
stadt und Studienort in Kilometern (km), jeweils auf 
10 km gerundet, angegeben.

(5) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien 
Stadt oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder 
einer hieran angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist 
als Entfernung 0 angegeben; dies gilt auch für außerhalb 
des Landes gelegene Studienorte.
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Anlage 5

Ermittlung der Punktzahl der Gesamtqualifikation
(zu § 20 Satz 3)

(1) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die 
Durchschnittsnote auf der Grundlage einer maximal 
erreichbaren Punktzahl von 840 errechnet worden ist, 
ist die auf dem Zeugnis ausgewiesene Punktzahl maß-
geblich.

(2) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die 
Durchschnittsnote auf der Grundlage einer maximal 
erreichbaren Punktzahl von 900 errechnet worden ist, 
wird die maßgebliche Punktzahl P nach der Formel: P = 
(840 x PA) : 900 errechnet; dabei ist PA die auf dem Abi-
turzeugnis ausgewiesene Gesamtpunktzahl; es wird auf 
eine ganze Zahl gerundet.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, auf denen 
keine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz 
errechnete Gesamtpunktzahl ausgewiesen ist, gilt der 
Mittelwert der Punktspanne, die der jeweiligen Durch-
schnittsnote nach den Beschlüssen der Kultusminister-
konferenz in den Fällen des Absatzes 1 zugeordnet ist, 
als maßgebliche Punktzahl; es wird auf eine ganze Zahl 
gerundet.

Anlage 6

In das landesweite zentrale Vergabeverfahren 
der Zentralstelle einbezogene Studiengänge

(zu § 23 Abs. 1 Satz 1)

1.  Studiengänge (ohne Lehrämter)
  an den Universitäten des Landes Nordrhein-

Westfalen:

 Lebensmittelchemie,
 Rechtswissenschaft.

2.  Studiengänge mit einem Lehramtsabschluss
 an den Universitäten des Landes Nordrhein-
 Westfalen:

  Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und 
den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-
schulen – Studienschwerpunkt Grundschule – im 
Fach Deutsch (auch in Kombination mit Mathematik) 
und im Fach Mathematik (auch in Kombination mit 
Deutsch),

  Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen im Fach 
Biologie,

 Lehramt an Berufskollegs im Fach Biologie.

– GV. NRW. 2008 S. 386
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Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Ausführung des 

§ 93 Abs. 2 Schulgesetz 
für das Schuljahr 2008/2009

Vom 30. April 2008

Aufgrund des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Arti-
kel II des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 742), wird im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium sowie mit Zustimmung der für Schulen und für 
Haushalt und Finanzen zuständigen Landtagsausschüsse 
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schul-
gesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) vom 18. März 2005 
(GV. NRW. S. 218), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 14. Juni 2007 (GV. NRW. S. 219), wird wie folgt 
geändert:

1.  In § 1 Abs. 1 werden

 a)   die Angabe „Klasse 1  20 bis 21“ durch die Angabe 
„Klasse 1  21 bis 22“ ersetzt; 

 b)   die Angabe „Klassen 8  29 bis 31“ durch die 
Angabe „Klassen 8  30 bis 33

    hiervon abweichend im Gymnasium 31 bis 34“ 
ersetzt.

2.   In § 2 Abs. 5 werden die Wörter „und zum Ausgleich 
besonderer unterrichtlicher Belastungen“ durch die 
Wörter „, zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher 
Belastungen und für die Mitgliedschaft im Lehrerrat“ 
ersetzt.

3.  In § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Abweichend von Absatz 2 kann die Rückgabe 
der geleisteten Vorgriffsstunden auf Antrag der Leh-
rerin oder des Lehrers auch fl exibel in Anspruch 
genommen werden. Die fl exibilisierte Inanspruch-
nahme ist frühestens ab dem Schuljahr 2010/2011 
und nach Eintritt der jeweiligen Fälligkeit gemäß 
Absatz 2 Satz 2 möglich. Zulässig sind

 a)   eine zeitlich nach hinten versetzte sukzessive 
Inanspruchnahme der Rückgabe,

 b)  eine Blockbildung der Vorgriffsstunden sowie

 c)  Mischformen von a) und b).

  Die Frist für die Antragstellung legt das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung fest.“

4.  § 5 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

  „Für die Aufgaben der Schulleitung steht jeder 
Schule eine nach der Zahl der Grundstellen (§ 7 
Abs. 1), des Ganztagszuschlags (§ 9 Abs. 1) und des 
Zuschlags für erweiterte Ganztagshauptschulen und 
Ganztagsförderschulen in der Sekundarstufe I (§ 9 
Abs. 2 Nr. 6) berechnete Anrechnungspauschale 
(Schulleitungspauschale) zur Verfügung.“

5.   § 8 erhält die Fassung der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 
SchulG) vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 218), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Juni 2007 
(GV. NRW. S. 219), mit der Maßgabe, dass Absatz 1 
wie folgt geändert wird:

 a)   In Nummer 1 wird die Relation „24,09“ ersetzt 
durch die Relation „23,86“.

 b)   In Nummer 2 wird die Relation „18,22“ ersetzt 
durch die Relation „18,10“.

 c)   In Nummer 3 wird die Relation „21,39“ ersetzt 
durch die Relation „21,24“.

 d)   In Nummer 4 Buchstabe a wird die Relation 
„20,96“ ersetzt durch die Relation „20,64“.

 e)   In Nummer 5 Buchstabe a wird die Relation 
„19,72“ ersetzt durch die Relation „19,58“.

 f)  In Nummer 7
  aa)   wird die Relation „10,84“ ersetzt durch die 

Relation „10,73“
  bb)   werden die jeweils die Relationen „6,03“ 

ersetzt durch die Relationen „6,00“
  cc)   werden die jeweils die Relationen „8,04“ 

ersetzt durch die Relationen „8,01“
 g)   In Nummer 8 wird die Relation „6,03“ ersetzt 

durch die Relation „6,00“.

6.   § 9 erhält die Fassung der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 
SchulG) vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 218), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Juni 2007 
(GV. NRW. S. 219).

7.   § 10 erhält die Fassung der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 
SchulG) vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 218), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Juni 2007 
(GV. NRW. S. 219) mit der Maßgabe, dass in Absatz 2 
die Wörter „für die Leitung offener Ganztagsschulen 
im Aufbau,“ durch die Wörter „für Lehrerinnen und 
Lehrer, denen die Vorgriffsstunde zurückgewährt 
wird,“ ersetzt werden.
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8.  § 13 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Abweichend von Satz 1 treten die §§ 8 bis 10 am 31. 
Juli 2009 außer Kraft.“

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2008 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 1 a am 
1. Februar 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. April 2008

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2008 S. 400

311

Verordnung 
über die Bestimmung des zuständigen 

Amtsgerichts für gerichtliche Verfahren nach 
dem Personenstandsgesetz 
(ZuständigkeitsVO PStG)

Vom 6. Mai 2008

Aufgrund des § 74 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 des Personen-
standsgesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122) 
wird verordnet:

§ 1

Für die Entscheidungen nach §§ 48 und 49 des Personen-
standsgesetzes sind in den Orten, die Sitz eines Landge-
richts und mehrerer Amtsgerichte sind, folgende Amts-
gerichte zuständig:

a)  in Duisburg das Amtsgericht Duisburg,

b)   in Mönchengladbach das Amtsgericht Mönchenglad-
bach,

c)  in Essen das Amtsgericht Essen.

§ 2

Die Ermächtigung der Landesregierung, durch Rechts-
verordnung das zuständige Amtsgericht zu bestimmen, 
wenn im Falle des § 50 Abs. 1 des Personenstandsgeset-
zes am Ort des Landgerichts mehrere Amtsgerichte ihren 
Sitz haben, wird auf das Justizministerium übertragen. 
Die Weiterübertragung umfasst auch die Befugnis zur 
Änderung und Aufhebung von § 1.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung über die Ermäch-
tigung des Justizministers zur Bestimmung des zuständi-
gen Amtsgerichts für gerichtliche Verfahren nach dem 
Personenstandsgesetz vom 22. Oktober 1957 (GV. NRW. 
S. 277) und die Verordnung über die Bestimmung des 
zuständigen Amtsgerichts für gerichtliche Verfahren 
nach dem Personenstandsgesetz vom 22. November 1974 
(GV. NRW. S. 1490), zuletzt geändert durch Artikel 139 
des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), außer 
Kraft.

(3) Das Justizministerium berichtet der Landesregierung 
bis zum 31. Dezember 2013 über die Notwendigkeit des 
Fortbestehens dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 6. Mai 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 401

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für 

das Haushaltsjahr 2008 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2008)

Vom 20. Mai 2008

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2008 
(Haushaltsgesetz 2008) vom 20. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 728) wird wie folgt geändert:

Nach § 20 Abs. 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
„(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, sich ver-
traglich zu verpfl ichten, das Ausfallrisiko für näher zu 
bestimmende Risiken aus Finanzinstrumenten zu über-
nehmen, deren Risiko die WestLB AG am 31. Dezember 
2007 trägt und die auf eine Zweckgesellschaft übertra-
gen worden sind. Der Haftungshöchstbetrag ist auf 
5 Milliarden Euro, die Laufzeit der Verpfl ichtung des 
Landes ist auf die Laufzeit der abzusichernden Finanz-
instrumente zu begrenzen. Abgesichert werden dürfen 
alle Zahlungsausfälle (Kapital und Zinsen) auf die abge-
sicherten Finanzinstrumente beziehungsweise auf gege-
benenfalls zur Refi nanzierung der Finanzinstrumente 
ausgegebene Schuldverschreibungen bis zur Endfällig-
keit der Finanzinstrumente.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 20. Mai 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n
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